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DER BUNDESMiNISTER 

FOR HANDEl, GEWEHBE UND INDUSTRIE 

Zlo10 101/43-I/7/78 

Parlamentarische Anfrage Nr .. i786/J 
d.Abg. Regensburger, Neumann u.Gen. 
betreffend "brennbare Textilienll 

An den 
Herrn 

-1'165/AS 

'1978 "05- 1 9 
zu11rf' IJ 

Präsidenten des Nationalrates 
Anton BE1TfA 

Par 1 a m e n t 

In Beantwortung der schriftlichen Anfrage Nr. 1786/J be­
treffend "brennba.re Textilien", die die Abgeordneten 
Regensburger, Neumann und Genossen am 12. April 1978 an 
mich richteten, beehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

~u Frage 1: 

Grundsätzlich darf ich daran erinnern, daJ3 ich - nachdem 

in der RegierungserkläruI1.g vom 27. April 1970 erGt:nals auch 

der Konsurnentenpoli tik Ratun gegeben vmro.e -erklärt habe f 
diese Konsumentenpolttik im Einvernehmen mit allen Sozial­
partnern, also auch mit den Interessenvertretungen der Un-· 

ternehmer durchführen zu v70l1en. Ich kann feststellen, daß 

mir dies auch bisher gelungen ist und alle IiJ0ine Verordnun­
gen auf dem Gebiet des Konsu..'1lentenschutzes auch die Zustim­
mung der Bundeslrammer der gewerbJ.ichen Vlirtschaft fanden. 
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JJlatt 2 
DER BUNDESMiNISTER 

FOR HANDEL, GEWERBE mm INOUSTI~IE 

Als Gremium, ind.em die Ver:handlungen zur Erzielung einver­

nehmlicher Losungen geführt werden, dient der KOl1S1.l.."TI.enten­

politische Beirat mit seinen Ausschüssen und Arbeitsgruppen. 

In d.er Sitzung des Konsu:'nentenpolitischen Beirates am 1. Juli 

1976 vturde erstmals vom Vert:reter des ÖGB vorgeschlagen, eine 

Kermzeic!"illung leicht entflammbarer Textilien. in Österreich zu 

verordnen • Die li'ordertmg des ÖGB stützte sich auf Diskus­

sionen in der OECD 1 die zur Ausarbeitung des BE.~richtes "8afety 

requirements conce~üng the flammability of textilesl! führten, 

der am 30. Juli 1976 erschienen ist. 

Aufgrund der Bedeut".lngdieses Problemkreises hat der Konsu­

mentenpolitische Beirat liber meinen Vorschlag seinen Textil­

ausschuß mit der Untersuchung dieser Fragen beauftragt. 

In der Sitzung des Konsumentenpolitischen Beirates am 24. 
:n ovem'ber 1976 \vurde vom ÖGB die Schaft\mg eines eigenen .Ar­

beitskreises llLetcht entflamlnbar:e Textilienll gefordert. Dem 

trat zli.."'1.ächst der Facl1"'rerband mi t der Heinung entgegen, daß . 
zuerst die Hautverträglichkeit von Imprägnierungen untersucht 

vferden müßte, bevor eine entsprechende Verordnung ausgearbei­

tet \verden sollte. Von den Ni tgliedern des Beirates, die die 

Ini tta ti ve in dieser Angelegenheit ergriffen hatten, W1J.rde 

jedoch klareestell t;, daß sie nur eine Kennzeichnung \vÜnschen, 

weil das Ve:r'bot des Verkaufs leicht entflam..1TIbarer Textilien 

in Iländern, in denen es 8.1J.sgesprochen \Ilrurd.e, uner\-rJ.nschte 

Nebenvlirk1.1.ngsn gezeigt hat. 

Erst auf grund dieser KlarsteIlung beschloß der Textilaus2chuß 
:lm 21. Närz1977 dJ/? ~inset?'Jl'ltY (~p:-,:,Arbeitsgrl1D"PP IlJJP ... i~h+' ".'l:t-- ~. --
flammbare Textille~!I. 

Am 25 .. Hai 1977 fand unter dem Vorsitz eines Vertreters der 

Bu:ncleskamr:ler der gewerblichen Wirtschaft, :Fachv0rband :rextil-
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CER BUNDESMINISTER 
FOR HANDEL, GEWERBE UNO Ii..JDUSTRIE 

indu.stl'ie, die erste Si tzu.ng d.er Arbel tsgruppe statt. Dabei 

';fur-den neuerlich Bedenken der Wirtschaft gegen eine Kennzeich­

nu.ng leicht brennbarer Textilien vorgebracht, die schließlich 

zur lT'orderu.ng ftL.1.rten, eine Umfrage bei der: Hautkliniken Öster-
• , ,. "+- t-" +- • • r- dl ""L. d . T~" relcns zu. r,18.CIlen, UD Enne s va'"lS 1.i1.3ctle Gru.n, age uOeT 1.e ",-au-

figkeit von Textilbränden im Verhältnis zu sonstigen 13randver­

latzu.ngen allgemein u."1d von. Verletzungen aufgrund von Bränden 

bei Kind.ernachtkleidurlg und D8.rnemnorgenmfulteln im. besond.eren 

zu erh8.l ten. Auf' der Grundlage der Erge~Dnisse dieser "Befragung, 

d. ie vo~. meinem Ressort durchgeführt W'J.rde, soll tedam'J. über 

d "", d '7 ' • 1 i 'h" ~ ~ D" r. b . t '. J.C J.!rage I.. er hermZe1.cnnur.g e11 75Cl~leQen vJer:::..en, 1e,t;,.r el s-

gruppe v/ar Ubercinstirmnend der IJIcinung, daß im Falle der Er­

las81-iug einer Ken..l."1zeichnu..ngsverordnung die Ausarbeitung einer 

den internationale~. Gegebenheiten entsprechenden ÖnORTJI (Prüf­

norm) VCratlSsetzUl1.g v/lire .. 

In der Sitzung des Konsumentenpolitischen Beirates arn 28. Juni 
1977 berichtete der Vorsitzende des TCextilausschusses über die. 

fJ:ätigkei t der Artei tsgruppe" Auch in dieser Sitzung brachten 

die Vertreter der Wirtschaft Bedenken gegen eine beabschtig-

te Ken.c.zeichnv..ng von leicht brennbaren Textilien vor, die sich 

insbesondere auf die Defin.ition des 3eg:r-iffes,"leicht entflamm­

:'13.1'8 ~:extiliel1." bezoge:'1. Ich habe daraufhin u,,'1l die J?ortsetm;mg . 
der Arbeiten in der Arbeitsgruppemit dem Ziele einer \,reiteren 

ersucht .. 

. Am 30 .. September 1977 fand die Z'v'lei te Sitzung der Arbeitsgruppe 

sta-tt,. Die numl1ehr 'Vorliegenden Ergebnisse der von meinem Res­

sort durchgefU .. l1rten 'Uü:f'rag':311 'Dei Hautkliniken zeigten, daß die 

Spitäler keine g(mauon Statistiken über die Häuf:i.gkei t von 

Hnul;verletz1.i.ne;en durch ~Cextilbrände flli'1ren. 

institut die AusarbeituY!.ß von Prüfnormen betreffend dieB~t­

ilammbarkei-t VOD. te:;:':~ilon J.i'lächengebilcle:n. u:nd Bekleidung zu 
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'. 
Blatt 4 --DER BUNDESMINISTER 

FOR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 
.'''''. 
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beantragen; außerdem die Ausarbeitung yon Kennziffern für 

die. Abgrenzung zv:ischen le:Lcht und SChi'l31' entflai.nr:.1baren tex­
tilen Flächenge'bilden und für die Abgrenzung zv'/ischen leicht 

und schvler entflam:ribarer 13ekleidung Q 

lUt Rundsch:reiben vom 3. November 1977 1;:u.rden alle Nitglieder 

des Textilausschusses befragt, ob sie mit dieser·Vorgangsweise 

einyerstanden w~rGn. Da keine gegenteiligen Schreiben einlang­

ten, vrurcle am 15. Dezember 1977 das Österreichische lTorreungs-
, .j..'t.l- '-I' B'tl-' .. " 't 1 1 ~)"f' lns \:l U IJ ml l~ aer 1 -vo angoschTleoon, eoens e.1Emc..e ..!::J:'1.Lnorm.en 

und Ken.nz Lffern 3.uszuar"oei teIl. 

Am 14. :B'ebruar 1978 teilte das Hürmungsinstitnt meinem Ressort 

mi t, daß os infolge Formulierungs schvlierigke i ten schon seit 

länGerer Zeit koine Sitztmg des J!'achnormenausschusses 149 
"Brennyerhal ten von Texti1ien '.lud Textilprodukten" gegeben 

hä.tte e 

Der hier clargeotell te Verlauf der bisherigen Gespräche zeigt, 

daß z\vischen den Expertßn noch Au.ffassungsdifferenzen beste­

hen. Es gibt noch eine Reihe von Detailfragen zu lösen" was 

durch das Fehlen 2utsp::-echender österreichischer Normen und 

die Divergenz der 11.ege1uneen im Auslanö erscD\'JOrt .... ,ird. Den 

\'lei teren Arbeiten der Exper·ten kommt daher im Hinblick auf die 

Ausarbei tung von operationalen IJösu:lgen, die noch <lazu von 

einem brei ten KO::'l.sens getragen vIerden seIlen, entscheidende 

Bedeutung zu" 

Zu Frage 2: 

Entsprechend dem vom Textilau.sschu.ß in selt!0r Si. tzung 3m 

24 .. AI)ril '197;3 getil..1..ßerten \'lunscr. wird von meüle:n nessort ein 

Verordnungsent""lUrf ausgearbei tet uc·rdcn .. Dieser Verordnungs­
entvmrf · ... \lira auf § 32 des GCGotzes gegc':1 dem unlauteren ~"lott-

.'. 
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DER BUNDESMINISTER 
rOR HANDEL, GEWERBE UNO INDUSTRIE 

, 

B' "'t+ r; ~ .l.-:~ .. ~ 2 

be"1erb basieren und eine Kennzeichnung leicht ent:flamlnbarer 

Textilien vorsehen. Die Deklarationsregelune; wirc. deshalb 
. A 'f ßt '1 d' k+" ." ~ , . L" '1 ~ns uge ge a , wel' ~e pra ... ,18C11en J.'Jrlanrcmgen J.n " anc.ern, 

in denen eine flammhemmende AusrüsTung von Textilien vorge­
schrieben ",vurde, zeigen, daß durch die entsprechendEn!, Impr~j.g­

nierungen mindere HaI tbarkei t oder Qualität so· .. ;ie sogar nega-

, tive Folgen für die Gesundhei t (krebserregende }Eigensc11aften 

einzelner Substanzen) bei'lirkt ·~'lUrde:n. 

Die Fortschritte am Verordnungsentwurf v/erden sehr vJesent­

lieh davon abhängen, daß die kompetenten I~xperten bei dessen 

Formulierung mitwirken. Der Verein für Konsumenteninformation. 

hat sich schon bereitgefunden, entsprechende Unterlagen ·zu.r 

Verfüg-ung zu stellen, und ich hoffe, daß auch die E;xperten 

der Interessenvertretungen der betroffenen Unternehmer ent .... 

sprechend konstruktiv mi tarb~5.ten werden, sodaß möglichs'.; 

bald eine brauchbare Lösung gefunden i'lird, die die Zustimmung 

aller In"teressenvertretungenfinden kann o 

Zu Frage 3: 
'rl 

Eine Bean tVJ'Ortung der Frage 3 erübrigt stell im Hinblick auf 

die Darstellungen bei Bean~Jortung der Frage 1. 
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